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I. Allgemeines  
 
1. Durch die Erteilung eines Auftrages erkennt der Be-
steller (Auftraggeber) unsere Allgemeinen Geschäfts- 
und Lieferbedingungen an. Diese Bedingungen haben 
für die gesamte gegenwärtige und zukünftige Ge-
schäftsverbindung Gültigkeit. Die Bedingungen des 
Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn Ihnen 
nicht nochmals bei Eingang bei uns ausdrücklich wider-
sprochen wird.  
 
2. Alle Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen. 
Erst mit einer Auftragsbestätigung durch unser Unter-
nehmen kommt es zu einem rechtsgültigen Kaufver-
trag. Dies gilt auch für Nebenabreden und Zusicherun-
gen sowie für nachträgliche Vertragsänderungen.  
 
3. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Auf-
traggebers aus dem Kaufvertrag bedürfen der schriftli-
chen Zustimmung des Auftragnehmers.  
 
4. Angebote sind für die Dauer von 3 Monaten verbind-
lich. Für den Vertragsinhalt ist die Auftragsbestätigung 
allein maßgebend.  
 
5. Die in Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Katalo-
gen, Preislisten oder in den zum Angebot gehörenden 
Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbil-
dungen, technische Daten, Gewichts-, Maß-, und Leis-
tungsbeschreibungen sind unverbindlich. Zugesicherte 
Eigenschaften werden ausdrücklich schriftlich im Ver-
trag selbst festgelegt.  
 
6. Im Falle der Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser 
allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, wer-
den die übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.  
 
7. Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen 
im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfanges sei-
tens Drittkäufern bleiben vorbehalten, solange der 
Kaufgegenstand nicht erheblich geändert wird und die 
Änderung für den Auftraggeber zumutbar ist.  
 
II. Preise  
 
1. Der Preis des Kaufgegenstandes versteht sich ohne 
Skonto und sonstige Nachlässe zuzüglich Mehrwert-
steuer. Porto, Überführungs-, Versand- und Verpa-
ckungskosten sowie insbesondere eventuelle Aufwen-
dungen für Transportversicherung gehen zu Lasten des 
Auftraggebers.  
 
2. Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit ei-
ner Lieferzeit von mehr als 4 Monaten die Priese ent-
sprechend den nach diesem Zeitpunkt eigetretenen 
Kostenänderungen, insbesondere aufgrund von Tarif-
verträgen oder Materialpreisänderungen unserer Vorlie-
feranten zu erhöhen. In gleicher Weise und in gleichen 
Umfang sind wir verpflichtet, bei Kostensenkungen zu 
verfahren. Kostenerhöhungen und Kostensenkungen 
werden dabei saldiert. Sowohl Kostensenkungen als 
auch Kostenerhöhungen werden wir, sobald und soweit 
sie eingetreten sind, dem Kunden auf Verlangen nach-
weisen und bei Kostenerhöhungen sowie bei Kosten-
senkungen berücksichtigen.  
 
III. Zahlungsbedingungen  
 
1. Rechnungen sind gemäß den Zahlungsbedingungen 
in der Auftragsbestätigung des Auftragnehmers zahl-
bar.  
 
2. Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel wer-
den nur nach besonderer Vereinbarung und nur zah-
lungshalber angenommen unter Berücksichtigung aller 
Einziehungs- und Diskontspesen.  
 
3. Bei Überschreitung von Zahlungsfristen ist der Auf-
tragnehmer berechtigt, Zinsen in Höhe von 8 % über 
dem jeweils gültigen Basiszinssatz zuzüglich Mehrwert-
steuer zu berechnen. Die Geltendmachung eines weite-
ren Verzugschadens bleibt ausdrücklich vorbehalten.  
 
4. Zahlungen werden stets - auch bei entgegen gesetz-
ter Bestimmung des Auftraggebers - auf die älteste fäl-
lige Rechnung verrechnet.  
 
5. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrech-
nung wegen etwaiger vom Auftragnehmer bestrittener 
Gegenansprüche des Auftraggebers sind nicht zuläs-
sig.  
 
6. Sind Teilzahlungen vereinbart, wird die gesamte 
Restschuld - ohne Rücksicht auf die Fälligkeit etwaiger 

Wechsel - sofort zur Zahlung fällig, wenn der Auftragge-
ber mit seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem 
Auftragnehmer 14 Tage in Rückstand kommt.  
 
7. Im Falle der wesentlichen Verschlechterung in den 
Vermögensverhältnissen des Auftraggebers nach Be-
stätigung des Auftrages ist der Auftragnehmer berech-
tigt, nach seiner Wahl Ware zurückzuhalten und Bar-
zahlung oder Sicherheitsleistung vor Auslieferung der 
Lieferung zu verlangen oder falls der Auftraggeber der 
Anzahlung oder Sicherheitsleistung innerhalb einer ge-
setzten Frist von 10 Tagen nicht nachkommt vom Ver-
trag zurückzutreten und vom Auftraggeber Ersatz der 
bisherigen Aufwendungen zu verlangen.  
 
IV. Lieferung und Lieferverzug 
 
1. Alle Kaufgegenstände werden an EXW Pauluszell, 
Deutschland, Incoterms 2020, geliefert. 
 
2. Die angegebenen Lieferfristen und Lieferzeiten sind 
eine Selbstbelieferung vorbehalten.  Werden nachträgli-
che Vertragsänderungen vereinbart, so ist gleichzeitig 
ein neuer Liefertermin festzulegen.  Lieferpflichten ent-
fallen, solange der Auftraggeber im Zahlungsverzug ist. 
 
3. Schadensersatzansprüche wegen verspäteter Liefe-
rung oder Nichterfüllung sind ausgeschlossen, es sei 
denn, es kann uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit angelastet werden. 
 
IVa. Höhere Gewalt (Force Majeure) 
 
1. „Höhere Gewalt“ bedeutet das Eintreten eines Ereig-
nisses oder Umstands, welches den Verkäufer daran 
hindert, eine oder mehrere seiner vertraglichen Ver-
pflichtungen aus dem Vertrag zu erfüllen, sofern dieses 
Hindernis außerhalb der ihm zumutbaren Kontrolle 
liegt. Bis zum Beweis des Gegenteils wird bei den fol-
genden Ereignissen, die den Verkäufer betreffen, ein 
Höhere Gewalt Ereignis vermutet: (i) Krieg (erklärt oder 
nicht erklärt), Feindseligkeiten, Angriff, Handlungen 
ausländischer Feinde, umfangreiche militärische Mobili-
sierung; (ii) Bürgerkrieg, Aufruhr, Rebellion und Revolu-
tion, militärische oder sonstige Machtergreifung, Auf-
stand, Terrorakte, Sabotage oder Piraterie; (iii) Wäh-
rungs- und Handelsbeschränkungen, Embargo, Sankti-
onen; (iv) rechtmäßige oder unrechtmäßige Amtshand-
lungen, Befolgung von Gesetzen oder Regierungsan-
ordnungen, Enteignung, Beschlagnahme von Werken, 
Requisition, Verstaatlichung; (v) Pest, Epidemie, Pan-
demie, Naturkatastrophe oder extremes Naturereignis; 
(vi) Explosion, Feuer, Zerstörung von Ausrüstung, län-
gerer Ausfall von Transportmitteln, Telekommunikation, 
Informationssystemen oder Energie; (vii) allgemeine Ar-
beitsunruhen wie Boykott, Streik und Aussperrung, 
Bummelstreik, Besetzung von Fabriken und Gebäu-
den.. Höhere Gewalt.  
 
2. Bei Höherer Gewalt ist der Verkäufer, von seiner 
Pflicht zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtun-
gen und von jeder Schadensersatzpflicht oder von je-
dem anderen vertraglichen Rechtsbehelf wegen Ver-
tragsverletzung befreit. Die eben dargelegten Folgen 
gelten ebenfalls in folgenden Fällen: (i) bei Entstehung 
des Force Majeures während eines bereits vorliegen-
den Verzuges, (ii) ein oder mehrere Unterlieferanten 
werden durch Force Majeure verhindert. Ist die Auswir-
kung des geltend gemachten Hindernisses oder Ereig-
nisses vorübergehend, so gelten die eben dargelegten 
Folgen nur so lange, wie das geltend gemachte Hinder-
nis die Vertragserfüllung verhindert. Beginn und Ende 
derartiger Hindernisse wird in wichtigen Fällen der Auf-
tragnehmer dem Auftraggeber baldmöglichst mitteilen. 
 
3. Wird der Liefertermin vom Auftragnehmer um mehr 
als 4 Monate überschritten, so kann der Auftraggeber 
nach Ablauf einer gesetzten angemessenen Nachfrist 
mit Ablehnungsandrohung durch schriftliche Erklärung 
vom Vertrag zurücktreten oder bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit des Auftrag-nehmers Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung verlangen.   
 
V. Gefahrenübergang  
 
1. Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder einer 
zufälligen Verschlechterung geht spätestens dann auf 
den Auftraggeber über, wenn der Kaufgegenstand das 
Werksgelände verlässt.  
2. Versand, Auswahl des Transportmittels und des 
Transportweges sowie zweckentsprechende Verpa-
ckung nimmt der Auftragnehmer nach seinem Ermes-

sen vor. Dem Auftraggeber stehen insoweit Schadens-
ersatzansprüche nur zu, wenn dem Auftragnehmer Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.  
 
3. Übernimmt der Auftraggeber den Kaufgegenstand 
nicht innerhalb einer Woche seit dem Tage des Versan-
des bzw. der Fertigstellungsanzeige, geht die Gefahr 
des Unterganges oder der Verschlechterung zu diesem 
Zeitpunkt auf dem Auftraggeber über.  
 
VI. Entgegennahme und Abnahme  
 
1. Der Auftraggeber hat das Recht, innerhalb von 8 Ta-
gen nach Zugang der Bereitstellungsanzeige den Kauf-
gegenstand am vereinbarten Entgegennahmeort zu 
prüfen und die Pflicht innerhalb dieser Frist den Kaufge-
genstand abzunehmen  
 
2. Ebenso ist der Auftraggeber berechtigt, Kaufgegen-
stände am Abnahmeort zu prüfen. Eine etwaige Probe-
fahrt ist in den üblichen Grenzen zu halten (höchstens 5 
Kilometer), es sei denn der Auftraggeber übernimmt 
Mehrkosten und Risiko des Unterganges oder der Ver-
schlechterung des Kaufgegenstandes  
 
3. Bleibt der Auftraggeber mit der Übernahme einer 
Neulieferung seit dem Tage der Bereitstellungsanzeige 
länger als 14 Tage im Rückstand, so ist der Auftragneh-
mer nach Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen be-
rechtigt vom Vertrag zurückzutreten und/oder Scha-
densersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Im letz-
ten Fall ist der Auftragnehmer berechtigt, unbeschadet 
der Möglichkeit einen höheren Schaden geltend zu ma-
chen. 20 % des Netto-Lieferpreises zuzüglich Mehr-
wertsteuer als Entschädigung zu fordern bzw. einzube-
halten, es sei denn, dass der Auftraggeber den Nach-
weis führt, dass ein Schaden oder Wertminderung 
überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger 
ist als die Pauschale.  
 
4. Werden am Kaufgegenstand vor Abnahme vom Auf-
traggeber oder seinen Beauftragten Handlungen vorge-
nommen, so haftet dieser für dadurch entstehende 
Schäden.  
 
VII. Eigentumsvorbehalt  
 
1. Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum an den 
Kaufgegenständen vor, bis sämtliche Forderungen des 
Auftragnehmers gegen den Auftraggeber aus der Ge-
schäftsverbindung einschließlich der künftig entstehen-
den Forderungen beglichen sind. Das gilt auch dann, 
wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Auf-
tragnehmers in eine laufende Rechnung aufgenommen 
wurden und der Saldo gezogen und anerkannt worden 
ist.  
 
2. Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes ist 
der Auftraggeber zum Besitz und Gebrauch des Ge-
genstandes berechtigt, so lange er seinen Verpflichtun-
gen aus dem Eigentumsvorbehalt gemäß den Bestim-
mungen der allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedin-
gungen nachkommt und sich insbesondere nicht in 
Zahlungsverzug befindet. Bei vertragswidrigem Verhal-
ten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsver-
zug ist der Auftragnehmer zur Rücknahme der Kaufge-
genstände nach angemessener Fristsetzung berechtigt. 
In der Zurücknahme sowie in der Pfändung eines Kauf-
gegenstandes durch den Auftragnehmer liegt ein Rück-
tritt vom Vertrag nur dann, wenn dies der Auftragneh-
mer ausdrücklich schriftlich erklärt.  
 
Der Auftragnehmer ist berechtigt, den zurückgenomme-
nen Kaufgegenstand unter Anrechnung des Verwer-
tungserlöses auf den Kaufpreis durch freihändigen Ver-
kauf bestmöglichst zu verwerten. Die Verwertungskos-
ten betragen ohne weiteren Nachweis mindestens 10 % 
des Verwertungserlöses zuzüglich Mehrwertsteuer, un-
beschadet des Gegenbeweises durch den Auftragge-
ber.  
 
3. Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes ist 
der Liefergegenstand durch Vollkasko und gegen Haft-
pflicht zu versichern mit der Maßgabe, dass die Rechte 
aus der Versicherung dem Auftragnehmer zustehen. 
Sofern der Auftraggeber nicht spätestens bei Übergabe 
des Kaufgegenstandes das Bestehen eines Versiche-
rungsschutzes durch Übergabe eines Versicherungs-
scheines nachweist, ist der Auftragnehmer berechtigt, 
von sich aus die Versicherung auf Kosten des Auftrag-
gebers zu veranlassen und den Sicherungsschein zu 
beantragen. Spesen, Versicherungsbeiträge usw. gel-
ten als Teile des Kaufpreises und werden gesondert 
berechnet. Der Auftraggeber ist verpflichtet,  
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Versicherungsleistungen in vollem Umfang für die Wie-
derherstellung des Kaufgegenstandes zu verwenden. 
Bei Totalschaden muss mit den Versicherungsleistun-
gen die Restforderung des Auftragnehmers getilgt wer-
den. Ein etwaiger Mehrbetrag steht dem Auftraggeber 
zu.  
 
4. Der Auftraggeber hat die Pflicht, unter Eigentumsvor-
behalt des Auftragnehmers stehende Gegenstände 
während der Dauer des Eigentumsvorbehalts in ord-
nungsgemäßem Zustand zu halten sowie alle vom Her-
steller vorgesehenen Wartungs- und erforderlichen In-
standsetzungsarbeiten unverzüglich beim Auftragneh-
mer oder einer für die Betreuung des Kaufgegenstan-
des von dem Auftragnehmer anerkannten Werkstatt 
ausführen zu lassen.  
 
5. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist eine 
Veräußerung, Verpfändung, Sicherungsübereignung, 
Vermietung oder anderweitige Überlassung des unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstandes an Dritte 
ohne schriftliche Zustimmung des Auftragnehmers un-
zulässig. Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts 
steht das Recht zum Besitz an dem Kraftfahrzeugbrief 
dem Auftragnehmer zu. Der Auftraggeber hat bei der 
zuständigen Stelle zu beantragen, dass der Kraftfahr-
zeugbrief dem Auftragnehmer ausgehändigt wird.  
 
6. Bei Eingriffen durch Dritte in den unter Eigentums-
vorbehalt stehenden Gegenstand, insbesondere bei 
Pfändung, hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer 
sofort unter Nennung des Namens des Dritten Mittei-
lung zu machen und diesen von dem Eigentumsvorbe-
halt des Auftragnehmers in Beseitigung des Eingriffs. 
Der Auftragnehmer verzichtet durch eine Pfändung des 
Kaufgegenstandes nicht auf sein Eigentum. Bei einer 
Pfändung durch den Auftragnehmer kann sich der Auf-
traggeber nicht darauf berufen, dass er den Kaufgegen-
stand aus irgendwelchen Gründen, insbesondere zur 
Aufrechterhaltung seines Gewerbes benötigt.  
 
7. Hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Veräu-
ßerung des Kaufgegenstandes gestattet, so tritt dieser 
hiermit sämtliche Rechte gegen den Drittkäufer bis zur 
völligen Tilgung aller Forderungen des Auftragnehmers 
gegen den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber ist bis 
zum Widerruf durch den Auftragnehmer dazu berechtigt 
und verpflichtet, die Forderungen gegen den Drittkäufer 
im eigenen Namen einzuziehen. Der Widerruf darf 
durch den Auftragnehmer nur ausgeübt werden, wenn 
der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachkommt. Erfolgt der Widerruf, so fallen alle eingezo-
genen Gelder sofort in das Eigentum des Auftragneh-
mers. Der Auftraggeber nimmt insoweit bei ihm einge-
hendes Bargeld gesondert von seinen übrigen Geldern 
für den Auftragnehmer in Verwahrung und hat dem Auf-
tragnehmer die eingenommenen Beträge sofort unter 
Abrechnung weiterzugeben. Auf Verlangen des Auf-
tragnehmers hat Auftraggeber die Abtretung dem Dritt-
käufer bekannt zu geben, dem Auftragnehmer die zur 
Geltendmachung seiner Rechte gegen den Drittkäufer 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen 
auszuhändigen.  
 
8. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die ihm zu-
stehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als der 
Rechnungswert der Vorbehaltsware die zu sichernden 
Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, 
um mehr als 20 % übersteigt.  
 
Für die Freigabe erfolgt die Bewertung der Vorbehalts-
ware zum Rechnungswert des Auftragnehmers. Liegt 
der Wert der Vorbehaltsware darunter, so ist der Zeit-
wert maßgebend.  
 
 
VIII. Gewährleistung  
 
1. Bei fehlerhafter Leistung beschränkt sich die Ge-
währleitung darauf, den Mangel durch Nachbesserung 
zu beseitigen, wobei der Verkäufer zu mehrfachen 
Nachbesserungsversuchen berechtigt ist, wenn die Art 
des Mangels dies fordert oder nach Wahl des Verkäufer 
unentgeltlich Ersatz des Kaufgegenstandes oder von 
Teilen desselben zu leisten.  
 
2. Zur Erhaltung seiner Gewährleistungsrechte muss 
der Käufer offensichtliche Mängel unverzüglich bei 
Übergabe, versteckte Mängel direkt nach deren Entde-
ckung dem Verkäufer schriftlich anzeigen. Für die Wa-
reneingangskontrolle beim Käufer wird eine Prüf- und 
Rügepflicht von einer Woche ab Eintreffen der Sendung 
vereinbart.  
 

3. Die Gewährleistung erstreckt sich lediglich auf ein 
Nichtfunktionieren der gelieferten Maschine, das auf 
defektes Material, fehlerhafte Verarbeitung oder 
schwere konstruktive Mängel zurückzuführen ist.  
4. Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen 
beträgt 12 Monate. Diese Frist beginnt ab dem Zeit-
punkt der Abnahme, spätestens jedoch bei Gefahren-
übergang. Für die bei der Nachbesserung eingebauten 
Teile wird nur bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist 
des Kaufgegenstandes Gewähr geleistet.  
 
5. Bei Veräußerungen des Kaufgegenstandes durch 
den Käufer erlischt die Gewährleistungspflicht. Für ge-
brauchte Kaufgegenstände und Teile wird keine Ge-
währ übernommen.  
6. Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, können ausgenommen bei Arglist, nur 
dann geltend gemacht werden, wenn auf Seiten des 
Verkäufers Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.  
 
7. Ein Gewährleistungspflicht entfällt bei:  

-  Bei Änderung oder Instandsetzung des Kaufgegen-

standes durch den Käufer ohne schriftliche Einwilligung 
von FÖCKERSPERGER  

- Bei fehlerhafter, unsachgemäßer oder nachlässiger 

Verwendung, Behandlung oder Überbeanspruchung 
des Kaufgegenstandes durch den Käufer.  

- Bei schuldhafter Nichtbeachtung der Bedienungsan-

leitung, Wartungsanweisungen oder ähnlichen Vorga-
ben.  

- Bei Wartung oder Pflege in einem von dem Verkäufer 

für die Betreuung nicht anerkannten Betrieb.  

- Bei natürlicher Abnutzung, Verschleiß, Überbelas-

tung, klimatische Einwirkungen, Unfall, höherer Gewalt 
oder sonstigen Umständen, die nicht von FÖCKER-
SPERGER zu vertreten sind.  

- Bei Verwendung von Medien in ungeeigneten Spezi-

fikationen, oder sonstiger ungeeigneter Betriebsmittel.  
 
8. Bei Vorliegen eines Sachmangels innerhalb der Ver-
jährungsfrist, dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des 
Gefahrenübergangs vorlag, können wir als Nacherfül-
lung nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder 
eine mangelfreie Sache liefern. Das beanstandete Er-
zeugnis ist zur Instandsetzung an uns oder die nächst-
gelegene, von uns für das jeweilige Produktgebiet aner-
kannte Kundendienststelle vom Kunden auf dessen 
Kosten einzusenden. Der Auftragnehmer trägt von den 
Aufwendungen, die zum Zwecke der Nachbesserung 
erforderlich sind, nur die Material- und seine Lohnkos-
ten. Die Mängelbeseitigung erfolgt durch Austausch 
oder Instandsetzung der mangelhaften Erzeugnisse. 
Mängelbeseitigungen am Aufstellungsort erfolgen nur 
im Rahmen von besonderen Vereinbarungen nach un-
seren gültigen Servicebedienungen.  
 
9. Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf die vom 
Verkäufer hergestellten Teile des Kaufgegenstandes. 
Hinsichtlich eingebauter  
Fremdteile, die nicht vom Verkäufer hergestellt wurden, 
erstreckt sich die Gewährleistung auf die Abtretung et-
waiger Ansprüche gegen die jeweiligen Zulieferer- bzw. 
Herstellerfirmen.  
 
10. Die als mangelhaft anerkannten und ersetzten Teile 
gehen ins Eigentum des Auftragnehmers über. 
 
 
IX. Haftung für Nebenpflichten  
 
Wenn durch Verschulden des Auftragnehmers der 
Kaufgegenstand vom Auftraggeber infolge unterlasse-
ner oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach 
Vertragsabschluß liegenden Vorschlägen und Beratun-
gen sowie anderen vertraglichen Nebenverpflichtungen 
- insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung 
des Kaufgegenstandes - nicht vertragsgemäß verwen-
det werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer 
Ansprüche des Auftraggebers die Regelungen der Ab-
schnitte VIII. und X. entsprechend  
 
X. Sonstige Haftung  
 
1. Weitere Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere 
ein Anspruch von Ersatz von Schäden, die nicht an den 
Kaufgegenständen selbst entstanden sind, sind ausge-
schlossen. Es wird nur eine Haftung übernommen bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer gesetzli-
chen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, bei Verletzung 

des Lebens, des Köpers der Gesundheit oder der Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten, aufgrund zwin-
gender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder 
sonstiger zwingender Haftung.  
 
2. Im Übrigen beschränkt sich die Haftung in jedem 
Falle auf den Schadensersatz, den die von uns für das 
Unternehmen gedeckte Betriebshaftpflichtversicherung 
anerkannt und erstattet.  
 
3. Die vorstehende Haftungsbeschränkung betrifft ins-
besondere auch den Verlust oder Schäden an angelie-
ferten Fahrgestellen, Auftragsgegenständen bzw. den 
Inhalt angelieferter Auftragsgegenstände sowie Probe-, 
Überführungs- und sonstige Fahrten, soweit der Scha-
den über den Rahmen des jeweils von dem Auftragneh-
mer abgeschlossenen Versicherungsschutzes hinaus-
geht.  
 
XI. Konstruktionsunterlagen  
 
Sämtliche Zeichnungen, Stücklisten und sonstigen im 
Zusammenhang mit der Durchführung des Auftrags ge-
fertigten technischen Unterlagen bleiben unser Eigen-
tum. Jedwedes Urheberrecht steht uns zu. Die bezeich-
neten Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich ge-
macht werden.  
 
XII. Datenschutzrechtliche Hinweis  
 
Verantwortlicher gemäß Art. 4 Abs. 7 der Verordnung 
(EU) 2016/679 (nachfolgend „DSGVO“ genannt) ist 
Walter Föckersperger GmbH. Das Unternehmen verar-
beitet die personenbezogenen Daten des Kunden nur 
zum Zwecke der Erfüllung des Vertragsverhältnisses 
und zur Verfolgung ihrer berechtigten Interessen. 
Rechtsgrundlagen hierfür sind Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) 
und f) DS-GVO. Die dem Unternehmen vom Kunden im 
Rahmen eines Vertragsschlusses bereitgestellten per-
sonenbezogenen Daten (insb. Name, Adresse, Telefon-
nummer, E-Mail-Adresse) sind für den Abschluss und 
die Erfüllung des Vertragsverhältnisses erforderlich. 
Das Unternehmen wird die personenbezogenen Daten 
des Kunden nach Ablauf der gesetzlichen/steuerlichen 
Aufbewahrungsfristen löschen. Der Kunde hat bezüg-
lich seiner personenbezogenen Daten gegenüber dem 
Unternehmen folgende Rechte: Recht auf Auskunft; 
Recht auf Berichtigung oder Löschung; Recht auf Ein-
schränkung der Verarbeitung; Recht auf Widerspruch 
gegen die Verarbeitung; Recht auf Datenübertragbar-
keit. Die Einzelheiten ergeben sich aus Art. 15 ff. DS-
GVO. Der Kunde hat das Recht, sich bei einer Daten-
schutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten durch das Unternehmen zu 
beschweren. Die Einzelheiten ergeben sich aus Art. 77 
Abs. 1 DS-GVO. 
 
XIII. Erfüllungsort, Rechtswahl und Gerichtsstand  
 
1. Erfüllungsort ist für beide Vertragspartner der Sitz 
des Auftragnehmers.  
 
2. Grundsätzlich gilt in allen Fällen das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen.  
 
3. Ausschließlicher Gerichtsstand - auch für Klagen im 
Urkunden- und Wechselprozess - ist, wenn der Auftrag-
geber Vollkaufmann, eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sonderver-
mögen ist, für beide Teile der Hauptsitz des Auftrag-
nehmers.  
 
XIV. Schlussbestimmungen  
 
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestim-

mungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 

Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, wird da-

von die Wirksamkeit der übrigen nicht betroffen. Die un-

wirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu er-

setzen, die den mit ihr verfolgten wirtschaftlichen Zweck 

soweit wie möglich verwirklicht. 

 

Stand: 2. Mai 2022 

 


